
Weiterbildungsmaßnahme des IQSH zum Erwerb der Unterrichtsge-
nehmigung für das Fach Technik in der Sekundarstufe I an Ge-
meinschaftsschulen und an Förderzentren

Zur Deckung des Lehrkräftebedarfs bietet das IQSH für das Fach Technik in der Sekundarstufe I 
eine Weiterbildungsmaßnahme an. Die Maßnahme führt in einem Jahr zu einer Unterrichtsgeneh-
migung für die Sekundarstufe I an Gemeinschaftsschulen und an Förderzentren.

Die nächste Maßnahme beginnt im August 2026 und endet im Juli 2027.

Maximale Zahl an Teilnehmenden: 12

Ziel: Unterrichtsgenehmigung Technik für die Sek I an Gemeinschaftsschulen und Förderzentren

Adressaten: 

Lehrkräfte des Lehramtes an GemS oder Gym und des Lehramtes für Sonderpädagogik, die be-
amtet oder unbefristet beschäftigt sind.

Nachrangig berücksichtigt werden können Lehrkräfte des Lehramtes an GemS oder Gym und des 
Lehramtes für Sonderpädagogik, sofern ihre Vertragslaufzeit mind. die Dauer der Qualifizierung 
umfasst.

Im Rahmen der Vergabe von Restplätzen können u. U. Plätze an Lehrkräfte anderer Lehrämter 
vergeben werden. Diese erhalten am Ende der Qualifizierung eine Teilnahmebescheinigung. Die 
Erteilung einer Unterrichtsgenehmigung ist ausgeschlossen.

Vergabe der Plätze bei überbuchter Maßnahme:

Im Falle einer überbuchten Maßnahme wird der erhobene Bedarf der Schule der Auswahl der Teil-
nehmenden zugrunde gelegt.

Die Weiterbildung wird von einem festen Team (Herr Hinz / Herr Schade) durchgeführt und hat ei-
nen geschlossenen Teilnehmerkreis. Die Weiterbildung umfasst 16 Ganz- und 8 Halbtagesveran-
staltungen, die überwiegend in der Gemeinschaftsschule Kronshagen stattfinden. Die Veranstal-
tungen finden immer donnerstags statt und beginnen ab August 2026.

Thematische Inhalte der Weiterbildung:

 Intention von Technikunterricht

 Identitätsbildung und Kulturverständnis

 Mehrperspektivisches, reflexives Technikverständnis

 Bedingungen und Perspektiven von Technikunterricht

 Lernumgebung

 Berufsorientierung



 Technikdidaktische Modelle

 Fachspezifische Unterrichtsverfahren

 MINT-Projekte

 Kompetenzorientierter Technikunterricht

 Lernen mit fachspezifischen Medien im Technikunterricht

 Informatik-Medien im Technikunterricht

 Fachsprache und Sprachbildung

 Kooperatives Lernen

 Individualisierung im Technikunterricht

 Leistungsbewertung im Technikunterricht

 Sicherheit im Technikunterricht

Es muss gewährleistet sein, dass die teilnehmenden Lehrkräfte der Gemeinschaftsschule während 
der gesamten Dauer der Weiterbildung eine Lerngruppe im Fach Technik in der Sekundarstufe I 
eigenverantwortlich unterrichten. Die Abschlussprüfung findet in der eigenen Lerngruppe statt.

Die Teilnehmenden erhalten eine Unterrichtsentlastung von 2 Wochenstunden für die Dauer der 
Weiterbildungsmaßnahme. Fahrkosten werden mit 0,20 € pro gefahrenen Kilometer erstattet. Un-
terbringung und Verpflegung werden amtlich gestellt. Die Teilnehmenden sind an den Weiterbil-
dungstagen grundsätzlich von allen dienstlichen Verpflichtungen freizustellen, so dass sie an den 
Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen können.

Die Bewerbung zur Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme ist mit dem beigefügten Formblatt 
auf dem Dienstweg zu richten an:

Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen SH
z. H. Jacqueline Reichert (jacqueline.reichert@iqsh.landsh.de)
Schreberweg 5
24119 Kronshagen

Bewerbungsschluss ist der 24.April 2026

Nähere Informationen erhalten Sie bei den Lehrgangsleitungen Matthias Hinz 
(matthias.hinz@iqsh.de) und Dirk Schade (dirk.schade@iqsh.de)

Eine Informationsmappe ist im Fachportal des IQSH einsehbar:

https://fachportal.lernnetz.de/sh/faecher/technik.html
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